
Landkreis Wolfenbüttel
Der Landrat 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
IV/40-Si 

Datum 
18.01.2012 

Vorlage-Nr. 
XVII-0076/2012 
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Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 08.02.2012  
Kreisausschuss nicht öffentlich 27.02.2012  
 
 
Betreff 
Sportförderung; 
Gewährung eines Zuschusses an den VfR Weddel 1910 e.V. zur Sanierung des Hallenbodens 
der Gymnastikhalle der Bezirkssportanlage in Weddel 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 2012 wird dem VfR Weddel 1910 e.V. zur Sanierung 
des Hallenbodens der Gymnastikhalle der Bezirkssportanlage in Weddel ein Zuschuss in Höhe von 
4.285,00 € gewährt. 
 
 

 
Aufwand/Auszahlung i. € Produktkonto  Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 
4.285,00 4210000000.4318002  Finanzhaushalt 2012 

Mittel stehen 

   
zur Verfügung nicht zur Verfügung nur bereit i. H. v. Euro       

Deckungsvorschlag 

  
Mehrerträge/-einzahlungen 
bei 

      Minderaufwendungen/-
auszahlungen bei 

      

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele 
 unterstützt  behindert Oberziel 1 (Abmilderung des Bevölkerungsrückgangs) 
 unterstützt  behindert Oberziel 2 (Reduzierung der Defizite in der Ergebnis- und Finanzrechnung) 
 unterstützt  behindert Oberziel 3 (Verbesserung der CO2-Bilanz) 
 unterstützt  behindert Oberziel 4 (Erstellung eines Leitbildes mit herausragenden Alleinstellungsmerkmalen) 
 unterstützt  behindert Oberziel 5 (dauerhaft bürgerfreundliche Verwaltungsstrukturen) 
 unterstützt  behindert Oberziel 6 (leistungsfähiges und zukunftsorientiertes Bildungsangebot) 
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Begründung: 
 
Der VfR Weddel 1910 e. V. beantragte am 18.10.2010 die Bezuschussung zur Sanierung des Hallen-
bodens der Gymnastikhalle der Bezirkssportanlage in Weddel. 
 
Der in der Bezirkssportanlage Weddel befindliche Schwingboden aus dem Jahre 1972 ist stark abge-
nutzt. Laut Antrag sind die Lagerhölzer des Bodens beschädigt, so dass ein geregelter Sportbetrieb in 
Zukunft nicht mehr gewährleistet sein könnte. Eine entsprechende Sanierung des Hallenbodens soll 
nun Abhilfe schaffen. 
 
Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn wurde dem VfR Weddel 1910 e. V. mit Wirkung zum Zeitpunkt der 
Antragstellung am 22.10.2010 gewährt. 
 
Die Maßnahme ist ausweislich der Rechnungen der Firmen EUROP Sportboden GmbH, Hermann 
GmbH und A. Pieczonka mit einem Kostenvolumen in Höhe von 21.427,36 € abgeschlossen worden. 
 
Der Antrag wurde dem Amt für Gebäudewirtschaft zur Stellungnahme vorgelegt. Es ist der Ansicht, 
dass die angegebenen Kosten angemessen sind. 
 
Die Finanzierung stellt sich nach dem Beschlussvorschlag wie folgt dar: 
 
- Eigenmittel des VfR Weddel    3.373,36 € 
- Zuschuss des Kreissportbundes    4.569,00 € 
- Zuschuss der Gemeinde Cremlingen   9.200,00 € 
- Zuschuss des Landkreises Wolfenbüttel   4.285,00 €  
Insgesamt:                21.427,36 € 

ach Ziffer II der Richtlinien für Zuwendungen zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel 

. 

h bitte, wie beantragt zu entscheiden. 

 Auftrage 

imone Werner 

 
 
N
beträgt der Zuschuss für bauliche Sanierungsmaßnahmen maximal 20 % der zuwendungsfähigen 
Ausgaben. In den vergangenen Jahren sind für solche Maßnahmen generell 20 % gewährt worden
Im vorliegenden Fall ergibt sich somit ein Kreiszuschuss in Höhe von 4.285,00 €. Die Mittel wurden 
für das Haushaltsjahr 2012 bei dem Produktkonto 4210000000.4318002 eingeplant und können 
– vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 2012 – zur Verfügung gestellt werden. 
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